In der Senatssitzung am 11. November 2025 beschlossene Fassung

Die Senatorin fiir Justiz und Verfassung

03.11.2025

Vorlage fiir die Sitzung des Senats am 11.11.2025

Aktualisierte Planung zum Projekt e-justice

A. Problem

Mit den Gesetzen vom 10.10.2013" und vom 05.07.20172 wurden u.a. der verpflichtende elekt-
ronische Rechtsverkehr und die Pflicht zur elektronischen Aktenflihrung in den Gerichten und
den Staatsanwaltschaften ab dem 01.01.2026 vorgegeben. Zur Umsetzung der Verpflichtung
und Umstellung von ca. 1.100 Arbeitsplatzen auf elektronische Aktenfiihrung wurde das Pro-
jekt e-justice eingerichtet.

Mit Senatsbeschluss vom 09.12.2014 und Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses
vom 12.12.2014 wurde die Einrichtung und die Finanzierung des e-justice-Projekts erstmalig
beschlossen. Gemal Senatsbeschluss vom 09.12.2014 ist zu den jeweiligen Haushaltsauf-
stellungen zum Umsetzungsstand, zum konkretisierten Mittelbedarf sowie zu den Einsparef-
fekten des e-justice-Projekts zu berichten. Im Zuge der Haushaltsaufstellung 2024/2025 ist
Uber die aktualisierte Planung zum Projekt e-justice zuletzt umfassend zur Sitzung des Senats
vom 20.02.2024 (Top 5) berichtet worden.

B. Lésung

Nachfolgend wird der Bericht im Kontext der Haushaltsaufstellung 2026/2027 aktualisiert.
. IT-Strategie

Grundlage fir das Projekt sind in erster Linie die bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen.
Es wird jedoch gleichzeitig die IT-Strategie der Freien Hansestadt Bremen® umgesetzt, die
wiederum die Vorgaben der Rechnungshdofe zum Einsatz der Informationstechnik* beriicksich-
tigt. Die Senatorin fur Justiz und Verfassung verfolgt mit den zahlreichen Teilprojekten im Kon-

1 Gesetz zur Forderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013, BGBI.
I, S. 3786

2 Gesetz zur Einflhrung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Forderung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs vom 05.07.2017, BGBI. |, S. 2208

3 Aufstellung und Steuerung der IT-Haushalte 2024 / 2025, Stand 15.05.2024

4 Mindestanforderungen der Rechnungshofe des Bundes und der Lander zum Einsatz der Informations-
technik, Stand: August 2020
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https://www.finanzen.bremen.de/sixcms/media.php/13/Steuern%20macht%20Sinn.pdf
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text von e-justice das Ziel, die Justiz fur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter modern und zu-
kunftsfahig auszustatten, Aktenumlaufe zu reduzieren, Papieribermittlungen und Medienbru-
che vollstandig abzuschaffen und so effiziente Verfahrensablaufe zu ermdglichen.

DarUber hinaus wird durch die elektronische Erreichbarkeit — aktuell Gber die besonderen
elektronischen Postfacher und perspektivisch zusatzlich ber die nach dem Onlinezugangs-
gesetz geschaffenen zentralen Unternehmens- und Birgerpostfacher — auch der Kontakt zu
diesen Kundengruppen verbessert und eine schnellere und effizientere Abwicklung der Anlie-
gen von Bidrgerinnen und Burgern und Unternehmen in der Justiz ermoglicht.

Hinsichtlich der Steuerung und Organisation hat die Senatorin flr Justiz und Verfassung mit
der IT-Stelle Justiz eine zentrale und effiziente fachliche Leitstelle geschaffen, welche die zahl-
reichen Teilprojekte umsetzt. Der Betrieb der neuen Verfahren und die Ausstattung der Dienst-
stellen mit Hardware erfolgt vollstandig durch den Betriebsdienstleister Dataport AGR im Rah-
men der Vorgaben der Freien Hansestadt Bremen.

Die Senatorin fur Justiz und Verfassung hat in diesem Kontext zusammen mit den Justizmini-
sterien der Ubrigen Tragerlander von Dataport und neu auch Mecklenburg-Vorpommern eine
spezielles Datacenter Justiz (DCJ) aufgebaut. Ziel ist ein wirtschaftlicher und hochsicherer
Betrieb der Justiz-Verfahren der Dataport-Tragerlander, in dem die Verfahren in einem ge-
meinsamen — besonders abgesicherten — Bereich betrieben werden und die Aufwande fur die
Schaffung des hohen Schutzniveaus nicht fir jedes Land gesondert anfallen, sondern gemein-
sam getragen werden. Die ersten zwei Fachverfahren werden bereits landertbergreifend ge-
meinsam betrieben. So entstehen durch landeribergreifende Fachteams bei Dataport und we-
niger Umgebungen pro Verfahren weitere Synergieeffekte. Kurz- bis mittelfristig werden hier
noch mehr positive Effekte erwartet, wenn flir weitere gemeinsame Fachverfahren bei gege-
bener Mandantenfahigkeit ein landerlbergreifender Betrieb praktiziert werden kann.

Hinsichtlich der Entwicklung von Fachverfahren hat sich die Senatorin fur Justiz und Verfas-
sung in allen Bereichen Landerverbinden angeschlossen, so dass Entwicklungskosten wirt-
schaftlich nur anteilig anfallen. Mit dem gemeinsamen Fachverfahren (,GeFa“) haben sich alle
16 Bundeslander fur die Schaffung eines zukunftsfahigen Fachverfahrens fir den Grofteil®
der Fachbereiche der Justiz zusammengeschlossen. Die Entwicklungskosten werden nach
dem Konigsteiner Schlussel verteilt.

Mit den sogenannten ,Unterstltzerkraften“ wird das nach den Leitlinien der Rechnungshdéfe
geforderte Akzeptanzmanagement umgesetzt. Vor Einfihrung der Komponenten werden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus den betreffenden Abteilungen teilweise freigestellt und von
der IT-Stelle Justiz in die neuen Systeme und die neuen Prozessablaufe eingeflihrt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT-Stelle Justiz vertreten die Senatorin fir Justiz und
Verfassung in den Gremien der Bund-Lander-Kommission flr Informationstechnik in der Jus-

5 Ausgenommen sind die Bereiche Grundbuch, Handelsregister, der Justizvollzug und die Sozialen
Dienste der Justiz.



tiz, in denen Standards flir Softwarearchitekturen, fir Datenaustauschformate und auch ge-
setzliche Anderungen zur Optimierung der IT-Verfahrensablaufe erarbeitet und angestofien
werden.

SchlieRlich ermdglicht die EinfUhrung der elektronischen Akte flexible Arbeitszeit- sowie
Desksharingmodelle, da Homeoffice-Tatigkeiten aufgrund des vollstandig elektronischen
Workflows — einschlieRlich der elektronischen Unterzeichnung von Schriftgut — mdglich sind
und der Buroarbeitsplatz auch ortlich gesehen weitgehend flexibel ist.

Il Umsetzungsstand

1. Projektentwicklung in der Justiz Bremen

Umgestellt wurden bisher die Fachgerichte inkl. Staatsgerichtshof, die Zivilabteilungen, die
Familienabteilungen, die Insolvenzabteilungen, die Nachlassabteilungen, die Vollstreckungs-
abteilungen, die Zwangsversteigerungsabteilungen sowie die mit Strafsachen befassten Be-
reiche beim Hanseatischen Oberlandesgericht.

Lediglich die Betreuungsabteilungen der Amtsgerichte, die Strafabteilungen der Amtsgerichte
und des Landgerichts sowie die Staatsanwaltschaften sind noch verpflichtend auf die E-Ak-
tenflhrung umzustellen.

In den umgestellten Gerichten wird voll elektronisch gearbeitet: Entscheidungen werden elekt-
ronisch erstellt und elektronisch unterzeichnet, es werden keine Papierdokumente mehr er-
stellt. Zustellungen erfolgen elektronisch Gber eine elektronische Postverteilungskomponente.
Eingange von professionellen Beteiligten gehen seit dem 01.01.2022 verpflichtend elektro-
nisch ein und werden direkt der jeweiligen Akte zugefuhrt. Auch Zustellungen gegen Emp-
fangsbekenntnis gegeniber Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalten erfolgen elektronisch
und werden unmittelbar den Akten zugeordnet. Akteneinsichten erfolgen Uberwiegend elekt-
ronisch Uber das angeschlossene Akteneinsichts-portal. Rechtlich verbindlich ist die elektroni-
sche Akte. Durch diesen vollelektronischen Workflow und automatisierte Postzuordnung ent-
fallen zahlreiche Prozessschritte und Aktenumlaufe.

Der Betrieb des komplett digitalen Schiffsregisterbestandes beim Dienstleister Dataport AGR
lauft reibungslos und hat zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsablaufe im Gericht ge-
fuhrt. Bremen setzt sich weiter zusammen mit Hamburg gegenidber dem Bundesministerium
der Justiz furr die Anderung eines Bundesgesetzes ein, um eine elektronische 24/7-Beauskunf-
tung fir Externe bereitstellen zu kénnen.

Ebenso erfolgreich ist das Teilvorhaben Datacenter Justiz (DCJ) beim Dienstleister Dataport
AGR. Samtliche geeigneten Fachverfahren sind bereits in die neue Umgebung flr die Justizen
der Tragerlander innerhalb des Rechenzentrums bei Dataport migriert. Die ersten zwei Ver-
fahren werden auch schon landeribergreifend gemeinsam betrieben und flihren so zu einem
wesentlich wirtschaftlicheren Betrieb.



Nach den Schwierigkeiten zu Beginn des Projekts ist der Rollout erfolgreich vorangeschritten.
Gleichwohl wird das Zeitfenster bis zur gesetzlich verpflichtenden Einfiihrung der e-Akte Ende
2025 immer kurzer.

Das Ziel, die elektronische Akte bis zum 01.01.2026 (gesetzliche Pflicht zur e-Aktenfihrung)
flachendeckend einzufiihren, ist zwar weiterhin noch erreichbar. Bezlglich der fristgemafen
Einfuhrung in Strafsachen besteht jedoch ein erhebliches Projektrisiko.

Grinde hierfir sind die Komplexitat der Ablaufe in Strafverfahren mit einer Vielzahl verschie-
dener Verfahrensbeteiligter®, hohe Lasten fiir die Systeme durch hohe Verfahrenseingangs-
zahlen’, viele Eil- und Haftsachen, die keine verzogerte Bearbeitung dulden, ausstehende
technische Anpassungen in den staatsanwaltschaftlichen Fachverfahren?®, eine historisch he-
terogene Betriebsinfrastruktur® und personelle Engpasse in samtlichen Projektbereichen.

Aufgrund der erheblichen Projektrisiken im Bereich der Strafsachen hat das Bundesministe-
rium der Justiz und fir Verbraucherschutz einen Gesetzesentwurf erstellt, der sich gerade in
der Landerbeteiligung befindet. Der Entwurf bietet den Landern die Mdéglichkeit, die e-Akten-
Einflihrung ganz oder teilweise bis zum 01.01.2027 zu verschieben (,Opt-Out-Regelung®).'°

Ob bzw. in welchem Umfang Bremen davon im Bereich der Strafsachen wird Gebrauch ma-
chen mussen, ist aktuell noch nicht absehbar.

6 Polizeien, Zollbehorden, Steuerfahndungen, OWi-Behorden, Staatsanwaltschaft, Generalstaatsan-
waltschaft, verschiedene Gerichte.

7 Ca. 150.000 Verfahren pro Jahr (ca. 90.000 Js-Verfahren gegen konkrete Beschuldigte und ca. 60.000
UJs-Verfahren gegen unbekannt).

8 U.a. Anpassung auf neue XJustiz-Version.

° Die staatsanwaltschaftlichen Fachverfahren web.sta, eStA, eDAP werden historisch fiir Bremen durch
Niedersachsen betrieben, wahrend die e-Aktensoftware e?A und die Postverteilungssoftware e?P bei
Dataport betrieben wird. Eine Migration der staatsanwaltschaftlichen Fachverfahren zu Dataport lie
sich mangels fachlichen Know-hows Dataports zum Betrieb dieser Fachverfahren nicht mehr fristgeman
umsetzen, so dass vorerst ein heterogener Betrieb geplant ist, der Risiken in den Ablaufen und in Per-
fomance birgt.

10 Entwurf eines Gesetzes zur Anderung der Vorschriften tiber die Einfiihrung der elektronischen Akte
in der Justiz und die allgemeine Beeidigung von Gerichtsdolmetschern (https://www.bmjv.de/Shared-
Docs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_E-Akten-Gesetz.html).



2. Projektplanung in der zeitlichen Ubersicht

Nachfolgend wird die Projektplanung in zeitlicher Hinsicht dargestellt:

Der grobe planerische Projektiberblick:

Rollout Ordentliche Gerichte

Rollout Fachgerichte
8 Restarbeiten, Abl6sung Altverfahren

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Rollout Strafgerichte/StA

Abbildung 1: Zeitachse grober Gesamtprojektplan, Stand 14.07.2025

Die Feinplanung fiir den Berichtszeitraum sieht wie folgt aus:

ROLLOUT PILOTIERUNG chBEOSue
BETREUUNG REGISTER DREKA-TEX
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ROLLOUT ELEKTRONISCHE PILOTIERUNG GEFA
ROCTONISTRAR GRUNDBUCH SAALANZEIGEN ZIVIL

Abbildung 2: Zeitachse Projektplan Meilensteine August 2025 bis Dezember 2025, Stand 14.07.2025

Abbildung 2 zeigt eine reduzierte Darstellung wesentlicher Meilensteine. Im Einzelnen unter-

gliedert sich die Einfihrung in einem Fachbereich in Teilschritte, die den Meilensteinen vo-
rausgehen:



e Komponenten Akte/Nachrichtenplattform/Texterzeugung werden von Firmen

. bereitgestellt
Auslieferung
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e Integration in Betriebsumgebung Bremen (Clients/Server/Fachverfahren)
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Integration/
Vorbereitung

¢ Abbildung Workflow in Bremen inkl. Scanstelle/Nachrichtenplattform
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Anbindung - .
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Abbildung 3: Schematische Darstellung Ablauf Einflihrung E-Akte in einem Bereich

Ab dem 01.01.2026 sind in jedem Fall auch weiterhin noch grof3e Aufgabenbereiche in dem
Projekt zu bewaltigen:

Sollte die Einfihrung der e-Akte in Strafsachen im Jahre 2025 nicht (vollstandig) umgesetzt
werden konnen, ware diese 2026 fortzufuhren. Zudem soll die e-Akte in Grundbuchsachen
2026 weiter ausgerollt werden'', die e-Akte fiir die Gerichtsvollzieher eingefihrt werden und
die e-Akten-Bearbeitung fir Referendare ermdéglicht werden. Perspektivisch ist auch die Ein-
fuhrung der e-Akte bei den Sozialen Diensten der Justiz und in der JVA (elektronische Gefan-
genenpersonalakte) angedacht, die jedoch (bislang) nicht Gegenstand des e-Justice-Projekts
ist.

Aufgrund begrenzter Entwicklerkapazitaten erflllen viele eingesetzte e-Aktenprodukte noch
nicht alle Anforderungen der Praxis an die Arbeit mit der e-Akte. Gemeinsam mit den Dienst-
stellen werden die neuen digitalen Workflows auf Optimierungspotentiale untersucht, Anforde-
rungen in die Verblnde eingebracht und Medienbriche und andere Hemmnisse z.B. durch

1 Einfiihrung beim Amtsgericht Bremen-Blumenthal bereits erfolgt. Keine gesetzliche Umsetzungsfrist.
Rollout Amtsgerichte Bremen und Bremerhaven steht noch aus.



Einflhrung von Signaturpads fir Birger sukzessive abgebaut. Auch der Prozess der Lang-
zeitarchivierung sowie der digitalen Abgabe der e-Akten ans Staatsarchiv ist noch zu imple-
mentieren.

Hinzu kommt eine Vielzahl von Betriebsoptimierungsprojekten zur Betriebsstabilisierung, wie
die Prifung der Nutzung von Terminalservern zur Performanceoptimierung und die Umset-
zung von Georedundanz und Hochverfugbarkeit systemkritischer Verfahren wie der e-Akten-
Software — woflr allerdings bislang keine Haushaltsmittel bewilligt wurden. Auch die Betriebs-
kostenreduzierung mit dem Ausbau landertbergreifender Betriebsmodelle sowie der Integra-
tion glnstigerer Speichermodelle wie S3-Storage ist noch auszubauen. Zudem ist weiterhin
geplant, die staatsanwaltschaftlichen Fachverfahren ins Datacenter Justiz zu Dataport zu mig-
rieren.

Die neue, moderne Texterstellungssoftware e*T soll / muss 2026 in weiteren Bereichen'? aus-
gerollt werden.

Die Saalmanagementsoftware e2S soll flachendeckend in den Gerichten eingefuhrt und die
Sitzungssale Uberall mit elektronischen Saalanzeigen ausgestattet werden, die die Hauptver-
handlungstermine aus den Fachverfahren Gbernehmen kénnen und den Medienbruch zum
papiergebundenen Terminaushang ersetzen.

Derzeit im Einsatz befindliche Fachverfahren sollen und miissen aus Sicherheitsaspekten suk-
zessive durch neue, modernere Fachverfahren wie GeFa, AuRegis'* und dabag'® ersetzt wer-
den. Herausforderungen sind hierbei u.a. komplexe Migrationsszenarien und der Aufbau von
und (IanderlUbergreifende) Betrieb in modernen Betriebsinfrastrukturen (Containertechnologie,
Cl-/CD-Pipeline, Justiz-Cloud).

Als weitere bundesweite IT-Projekte sollen eine landeribergreifende gemeinsame digitale Be-
weismittelplattform von Polizei und Justiz und eine Kl-Plattform Justiz, Gber die KI-Anwendun-
gen fur die Justizverfahren bezogen werden kdnnen, konzeptioniert, entwickelt, aufgebaut und
in die e-Aktensoftware integriert werden, um die Prozessablaufe weiter zu digitalisieren und
zu optimieren.

1. Konkretisierter Mittelbedarf

Im Vergleich zur letzten Berichterstattung in der Sitzung des Senats vom 20.02.2024 (Top 5)
gibt es aktuell keine neuen Erkenntnisse, die zur Anpassung der Mittelbedarfe fihren.

2 Nachlass, Straf, ZVG.
13 Bislang lediglich im JZaW (OLG, Fachgerichte) vorhanden.
14 Handelsregister.

15 Grundbuch.



1. Konsumtive Projektkosten

Die Betriebsinfrastruktur muss mit dem fortschreitenden Ausbau der E-Akte skaliert werden.
Die eingetretenen Synergieeffekte durch das ,DataCenter Justiz* kdnnen die Kostensteigerun-
gen fir erhdhte Sicherheitsanforderungen, gestiegene Personalkosten sowie die weiterhin
sehr hohen Speicherpreise bei Dataport nicht vollstandig kompensieren. Die zur letzten Haus-
haltsaufstellung vorgelegten Planungen fir die Betriebskosten sind unverandert glltig.

Hauptkostentreiber sind die Server- und Speicherpreise bei Dataport. Trotz intensiver Bemu-
hungen im Berichtszeitraum konnte die Senatorin fur Justiz und Verfassung keine Skalierungs-
effekte bei Dataport erreichen. Das erste Gigabyte kostet genauso viel wie ein Gigabyte bei
Abnahme von 20 Terabyte. Die Justiz Bremen verfolgt dennoch weiter gegenliber Dataport
und den Fachsoftwareherstellern Losungsansatze zur Reduzierung dieser grof3en Kostenpo-
sition.

Ausfallsicherer georedundanter Betrieb bei Dataport ist — reduziert auf das absolut notwendige
Minimum — fur die Absicherung des hohen Schutzbedarfs der elektronischen Akte erforderlich.
Die fuhrende elektronische Akte ist Grundlage samtlichen Handelns in den Gerichten und
Staatsanwaltschaften. Steht sie nicht zur Verfigung, finden Verfahren keinen Fortgang, Ter-
mine kénnen nicht abgehalten werden, Beschllisse und Urteile nicht erlassen werden. Es droht
der Stillstand der Rechtspflege mit einem Reputationsverlust sowie einem nicht absehbaren
Schaden fir die Bevolkerung und fir Unternehmen. Die Einfiihrung soll in Abhangigkeit von
den Finanzierungsmaoglichkeiten im anstehenden Berichtszeitraum angegangen werden.

Auf Testumgebungen bei Dataport hat die bremische Justiz zur Kostenreduzierung weiterhin
verzichtet und diese auf eigenen Servern aufgebaut. Auch fachliches Verfahrensmanagement
wird bei Dataport nur im Zusammenhang mit landerlibergreifendem Verfahrensbetrieb beauf-
tragt.

Die Ubersichten im Vergleich:

Planung Stand 30.01.2024:

2024 2025 2026 2027 2028

2029

Konsumtive Kosten ohne USt 2.882.563 € 3.098.398 € 3.609.499 € 3.877.839 € 4.146.754 €

4.386.252 €

Abbildung 4: Konsumtive Kostenschétzung Serverbetrieb Dataport 2024-2029 ohne USt, Stand 30.01.2024

Unveranderte Planung Stand 29.07.2025:

2026
3.609.499 €

2027
3.877.839 €

2028
4.146.754 €

2029
4.386.252 €

Konsumtive Kosten

Abbildung 5: Konsumtive Kostenschétzung Serverbetrieb Dataport 2026-2029, Stand 29.07.2025

Die dargestellten konsumtiven Kosten stellen ausschlieRlich die Serverkosten bei Dataport
A6R zur Aufrechterhaltung des Betriebs dar. Es handelt sich um laufende Kosten, die durch
den Betrieb der e-justice-Infrastruktur entstehen. Die Umsatzbesteuerung entfallt mit dem Ge-
setz zur Gewahrleistung der digitalen Souveranitat der Freien Hansestadt Bremen - Land und
Stadtgemeinde - vom 12. Juli 2022 und wird hier deswegen nicht ausgewiesen.




Ein Risiko besteht darin, dass fiir einige Bereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit veralte-
ten Fachverfahren mdglicherweise Terminalserver als zusatzliche Betriebskomponenten ein-
gesetzt werden missen. Die in Rede stehenden Fachverfahren sind zu einer Zeit konzipiert
worden, in der die Datenbankserver im gleichen Gebaude wie die Clients betrieben wurden.
In der heutigen Struktur mangelt es daher an einem adaquaten Antwortzeitverhalten tber eine
weite Datenverbindung zu einem Rechenzentrum mit vielen Knotenpunkten und hohen Netz-
werklatenzen. Eingeschrankt ist dadurch auch die mobile Nutzung bzw. die Nutzung aus dem
Homeoffice. Aktuell wird dafiir eine Testumgebung bei Dataport aufgebaut. Die neue Genera-
tion Fachverfahren zur Behebung dieses und weiterer Probleme befindet sich mit dem Pro-
gramm ,gemeinsames Fachverfahren® (GeFa) bereits in der Entwicklung. Der Start der ersten
Pilotierungen im Fachbereich Zivil hat sich jedoch verzégert, weil der per Vergabe gewonnene
Entwicklungsdienstleister bald nach der Einarbeitung aus dem Programm wieder ausgeschie-
den ist und eine neue Vergabe durchgefiuhrt werden musste. Sollten flr die mehrjahrige Phase
bis zur Ablésung durch das GeFa Terminalserver betrieben werden mussen, erhéhen sich die
Betriebskosten erheblich.

Weiteres Kostenrisiko sind die nicht verlasslich kalkulierbare Speicherkosten. Aufgrund der
Vielzahl der zu erwartenden, zum Teil auch sehr umfangreichen, e-Akten-Verfahren gerade
im Bereich der Strafsachen drohen die schon jetzt hohen Speicherkosten bei Dataport kurz-
und mittelfristig weiter erheblich anzusteigen.

Auch die Finanzierung der die e-Akte flankierenden Projekte wie die bundesweite digitale Be-
weismittelplattform und die Kl-Plattform Justiz ware nicht gesichert, sobald Bundesmittel aus
der Digitalisierungsinitiative nicht mehr zur Verfigung stiinden.

2. Investive Projektkosten

Fur die Softwareentwicklung der neuen Komponenten im e?-Verbund, deren Integration sowie
die Entwicklungskosten in den gemeinsamen Fachverfahren (einschlie8lich des Datenbank-
grundbuchs und des neuen Handelsregisterverfahrens AuRegis) fallen in den nachsten Jahren
Investitionskosten an, an denen sich Bremen nach dem Koénigsteiner Schllissel (0,95 %) bzw.
im Rahmen des e?Verbundes nach dem relativen Kdnigsteiner Schllissel (2,24 %) beteiligen
muss. Durch die Beteiligung an Landerverbinden ist der Anteil an den notwendigen Entwick-
lungskosten fiir Bremen gering und damit auRerst wirtschaftlich.

Die Ausstattung der Arbeitsplatze und der Sitzungssale basiert auf Kostenschatzungen, die im
Zuge des schrittweisen Einfuhrungsprozesses laufend konkretisiert werden. Die Aufwande fir
die Softwareanpassungen (Anpassungen der Altfachverfahren zur Integration in die e-Akten-
systeme, Weiterentwicklungen aufgrund von Erkenntnissen aus der Pilotierung) basieren auf
den mitgeteilten Kostenschatzungen der Verbinde. Die Planung zur letzten Berichterstattung
sah wie folgt aus:

[ [ 2020] 2021] 2022 2023] 2024] 2025] 2026] 2027] 2028]

2029

[Investitionen | 1186.000€| 590.000€] 830.000€ | 760.000€| 935.000€| 844.000€ | 851.000€| 767.000€|  815.000¢€ |

458.000 € |

Abbildung 6: Investitionsplanung 2020-2029 Stand: 30.01.2024
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Investiv kdnnen Mehrbedarfe in den Folgejahren grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden.
Konkrete Zahlen liegen aktuell fiir eine verlassliche Uberplanung nicht vor. Die Planung bleibt
unverandert:

2026 2027 2028 2029
Investitionen 851.000 € 767.000 € 815.000 € 458.000 €

Abbildung 7: Investitionsplanung 2020-2029 Stand: 29.07.2025

3. Personalbedarfe

Fur die Steuerung und Betreuung des Projektes e-Justice wurden aus dem Prio-Topf
2024/2025 insgesamt 18 VZE geschaffen und finanziert. Diese Stellen sollen nach dem Eck-
wertbeschluss des Senats vom 17. Juni 2025 fir die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in selber
Hohe fortgeschrieben werden. Es handelt sich hierbei einerseits um Personal (14 VZE), das
zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in den Dienststellen erforderlich ist, etwa fur die
erforderliche Betreuung der IT-Fachverfahren und den Betrieb der zentralen Scanstelle. An-
dererseits werden diese e-Justice-Mittel flir Projektpersonal in der IT-Stelle verwendet (4 VZE).
Der Justiz stehen auch nach Einfiihrung der elektronischen Akte weitere grof3e Digitalisie-
rungsprojekte bevor. Namentlich sei etwa auf die Einflihrung eines bundesweit einheitlichen
gemeinsamen Fachverfahrens (GeFa) bis 2030, die Umsetzung von Kl-Projekten in der Bre-
mischen Justiz im Rahmen der landertbergreifenden Kl-Strategie ab 2026, sowie auf die, sich
aus der durch den edJustice-Rat im FrUhjahr 2026 zu beschlielenden ,Digitalstrategie Straf-
vollzug“ ergebenden Aufgaben, verwiesen. Die Personalbedarfe werden daher auch Uber
2027 hinaus bestehen.

IV. Einspareffekte durch e-justice

Eine ausfluhrliche Darstellung erfolgte zur Senatsbefassung am 19.05.2020 (VL 452/20). Die
dortige Darstellung hat im Wesentlichen noch Bestand. In der aktuellen Projektphase ergeben
sich naturgemaf nur geringe Einspareffekte. Seinerzeit wurde eine potentielle Einsparung von
Arbeiten im Servicebereich im Umfang von ca. 32,5 Arbeitskraftanteilen nach vollstandiger
Umstellung angenommen. Dem stehen teilweise neue Aufgaben gegeniiber, wie die Metada-
tenpflege in der e-Akte. Eine Gesamtbetrachtung hangt auch davon ab, wie gut die neuen IT-
Fachverfahren, die eine automatisierte Herstellung von Standardschreiben erméglichen wer-
den, funktionieren. Derzeit sind diese zum Teil noch fehlerbehaftet, so dass die Erleichterun-
gen entsprechend aufgezehrt werden. Vielversprechende Verbesserungen im Detail werden
nun nach der grundsatzlichen Erfullung der E-Aktenverpflichtung angegangen. Die Landesjus-
tizverwaltungen planen eine vollstandige Neuerhebung der Personalbedarfszahlen (PEBBS§Y)
im Jahr 2027 nach Einfuhrung der e-Akte. Diese PEBB§Y-Neuerhebung wird weiteren Auf-
schluss Uber den dann noch bestehenden Personalbedarf in den Serviceeinheiten bei Einsatz
der e-Akte bieten. Derzeit fehlen im Servicebereich zu dem nach PEBBS§Y erforderlichen Per-
sonalbedarf noch 53 Arbeitskraftanteile, so dass durch e-justice allenfalls die Auswirkungen
der objektiv bestehenden Personalunterdeckung gemindert werden, nicht jedoch perspekti-
visch eine Reduzierung des aktuellen Personal-Ist zu erwarten steht.
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Weitere Einsparungen werden im Bereich der Liegenschaften erwartet, wenn die Papierakten
vollstéandig verschwinden und die neu entstehenden Moglichkeiten des ortsflexiblen Arbeitens
effiziente Raumnutzungskonzepte ermdglichen. So wurde in der senatorischen Behdrde be-
reits ein Desksharing-Modell umgesetzt. Das Modell hat die Anmietung weiterer Buroflachen
entbehrlich gemacht und wird nach einer ersten Evaluation auch von der Akzeptanz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter getragen. Perspektivisch sollen ab 2027 externe Biroflachenan-
mietungen im Umfang von 400 T€ beendet und Uber eine effiziente Nutzung der Gebaude der
bremischen Justiz dargestellt werden.

Die Justiz wendet Portokosten auf einem hohen Niveau von 1 Mio. € / Jahr auf. Erhebliche
Effekte im Bereich der Privatpersonen sind abhangig von der Verbindung der OSCI-Nachrich-
tentransportumgebung der Justiz mit der Postfachkomponente der Bund-ID und dessen weit-
gehende Verbreitung und Nutzung im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.
Eine spirbare Senkung der Portokosten infolge der Einfiihrung der eAkte ist demnach mittel-
fristig zu erwarten.

C. Alternativen

Alternativen zu den vorgestellten Planungen kommen nicht in Betracht. Die EinfUhrung der
elektronischen Akte in den Gerichten und den Staatsanwaltschaften ist gesetzlich verpflich-
tend. Die noch anstehenden Detailoptimierungen und Ablésungen von Alt-Fachverfahren sind
zwingend geboten. Wirden sich hier Verzégerungen ergeben, ware die Betriebssicherheit und
die grundsatzliche Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes beeintrachtigt.

Dadurch wirden der Erfolg des gesamten Projekts und der Ruf einer funktionierenden Justiz
gefahrdet.

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprifung / Kllimacheck

1. Konsumtive und investive Kosten

Im Zuge der Aktualisierung der Projektplanungen wurden im Rahmen der Haushaltsaufstel-
lung 2020/2021 Verpflichtungsermachtigungen bei der Finanzposition 0950/812 18-4 (ber
6.274 T€ investiv und bei der Finanzposition 0950/53918-6 Uber 29.923 T€ konsumtiv einge-
plant, welche mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 03.07.2020 ent-
sprechend erteilt worden sind. Die erteilten und valutierenden Verpflichtungserméachtigungen
sind zur vollstandigen haushaltsrechtlichen Absicherung der verpflichteten Projektkosten wei-
terhin auskdmmilich; ein dariberhinausgehender Ermachtigungsrahmen wird insoweit mit die-
sem Bericht nicht bendtigt. Auf haushaltsmafige Risiken bei der barmittelmaRigen Abdeckung
der Verpflichtungsermachtigungen wird im Einzelnen nachfolgend hingewiesen.

Konsumtive Ausgaben: Die bereits aufgestellten Planungen fiir die Jahre 2026 bis 2029 ha-
ben sich als stabil erwiesen.

Mit dem weiteren Rollout und dem Betrieb weiterer Verfahren steigen die Betriebskosten
schrittweise an.
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Die Gesamtkosten flr Investitionen bleiben im zuletzt dargelegten Planungsrahmen. Fur die
Investitionsbedarfe wurde im Rahmen der Eckwertebeschlisse und der Haushaltsentwtirfe fir
2026/2027 entsprechend auskdmmliche Barmittel veranschlagt.

Die geplanten investiven und konsumtiven Ausgaben im Uberblick:

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Konsumtive Kosten ohne USt 2.882.563 € 3.098.398 € 3.609.499 € 3.877.839 € 4.146.754 € 4.386.252 €
Investitionen 935.000 € 844.000 € 851.000 € 767.000 € 815.000 € 458.000 €

Abbildung 8: Mittelbedarf investiv und konsumtiv 2026-2029, Stand 29.07.2025

Im Rahmen der Eckwertebeschliusse fur 2026/2027 konnten im PPL 96 die konsumtiven
Anschlage fir das Projekt e-Justice lediglich linear fortgeschrieben werden. Es besteht daher
ein Finanzierungsrisiko mit folgenden Salden:

2026 2027 2028 2029
Konsumtiver Bedarf 3.609.499 € 3.877.839 € 4.146.754 € 4.386.252 €
Lineare Fortschreibung 2.487.000 € 2.487.000 € 2.487.000 € 2.487.000 €
Saldo - 1.122.499 € |- 1.390.839€ |- 1.659.754 € |- 1.899.252 €

Abbildung 9: Konsumtives Projektrisiko 2026/2027, Stand 29.07.2025

Grundsatzliche Einschrankungen bei den konsumtiven Bedarfen sind im Hinblick auf die ge-
setzlichen Vorgaben zur Umsetzung des Projektes, die Anforderungen an Sicherheit und die
bendtigten Speichermengen elektronischer Akten nicht mdglich. Gleichwohl 1&sst sich zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht abschlieliend prognostizieren, inwieweit die Kosten tatsachlich in
der entsprechenden Hohe zur Entstehung gelangen werden.

Eine Finanzierung des Deltas konnte im Rahmen der begrenzten Eckwerte nicht dargestellt
werden. Der Senat hat im Rahmen der am 02.09.2025 beschlossenen Vorlage zu den Ergeb-
nissen der Revisionsphase die Budgetrisiken im Projekt zur Kenntnis genommen und darum
gebeten, die Ausgabenentwicklung weiterhin engmaschig zu beobachten. Sollten die darge-
stellten konsumtiven Budgetrisiken tatsachlich eintreten, sind Lésungsansatze im jeweiligen
Haushaltsvollzug zu entwickeln.

Das bedeutet im Ergebnis, dass erforderliche Sicherheits- und Verfligbarkeitsmalinahmen im
Rahmen eines georedundanten Betriebs nicht realisiert werden kénnen und die Senatorin fur
Justiz und Verfassung zunachst im Haushaltsvollzug Lésungen innerhalb des eigenen Pro-
duktplans zu prifen hat, wobei in diesem bereits erhebliche Risiken bei den Auslagen in
Rechtssachen angelegt sind.

In 2024 wurden geplante Aufbauarbeiten von Verfahrenmodulen sowie die Beauftragung der
Georedundanz zeitlich nach hinten verschoben, um die bereitgestellten Anschlage
einzuhalten. Die Aufbauarbeiten mussten dann in 2025 zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben durchgefiihrt werden, wirken vollstandig mit den konsumtiven Kosten des Betriebs
allerdings erst in 2026. Georedundanz flir die fihrende elektronische Akte wurde weiterhin
bisher nicht beauftragt.
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2. Personalkosten

Die Personalkosten fir die Umsetzung des e-Justice-Projekts und der sich anschlielienden
Folgeaufgaben (insgesamt 18 VZE) belaufen sich auf rund 1,179 Mio. EUR p.a. (exklusive
Personalnebenkosten und Arbeitsplatzkosten). Die Finanzierung erfolgt aktuell aus dem Prio-
Topf 2024/2025. Nach dem Eckwertbeschluss des Senats vom 16.06.2025 werden diese Stel-
len fur die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in selber HOhe fortgeschrieben.

3. Genderpriifung

In der Justiz werden Uberwiegend Frauen beschaftigt (ca. 60%), womit die MalRnahme zu-
nachst Uberwiegend das Arbeitsumfeld von Frauen betrifft. Die bisherigen Erfahrungen bele-
gen, dass bei den bereits abgeschlossenen Einfuhrungen die Arbeitszufriedenheit in den meis-
ten Bereichen (erheblich) gestiegen ist.

Mit der Einfuhrung der vollelektronischen Akte werden in allen Bereichen Tatigkeiten im Home-
office ermoglicht. Damit werden insbesondere auch entsprechende subjektive Bedlrfnisse
nach Veranderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befriedigt werden konnen.
Die Pandemieerfahrungen legen allerdings nahe, dass produktives und unbegrenztes Home-
office oft eine externe Kinderbetreuung erfordert und insoweit die Realisierung des subjektiven
Bedurfnisses alleine oftmals keine umfassende Lésung fiir die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf darstellt. Welche objektiven gesellschaftlichen Auswirkungen eine steigende Home-
officequote (insbesondere bei Frauen) auf das Geschlechterverhaltnis haben wird, erscheint
gegenwartig nicht valide prognostizierbar zu sein.

Die Justiz wird von Menschen jeden Geschlechtes in beruflichen und privaten Kontexten ge-
nutzt, so dass unmittelbar aus den Malinahmen fir die Nutzerinnen und Nutzer keine Gender-
relevanz zu erwarten ist. Welche langfristigen strukturellen Veranderungen sich aus der Digi-
talisierung ansonsten in beruflichen Kontexten der Rechtspflege auferhalb der Justiz ergeben
kénnen, ist offen.

4. Klimacheck

Die Beschlusse in der Senatsvorlage haben, auf Basis des Klimachecks, voraussichtlich keine
Auswirkungen auf den Klimaschutz.

E. Beteiligung / Abstimmung

Die Vorlage ist mit der Senatskanzlei und dem Senator fir Finanzen abgestimmt.

F. Offentlichkeitsarbeit/ Veréffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
Keine.

Eine Veroffentlichung der Senatsvorlage nach dem Informationsfreiheitsgesetz kann nach Be-
schlussfassung erfolgen.
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G. Beschluss

1. Der Senat nimmt den aktualisierten Bericht zum Projekt e-justice einschlie3lich der aktuali-
sierten Projektplanungen zur Kenntnis.

2. Der Senat bittet die Senatorin fur Justiz und Verfassung, tUber den Senator fir Finanzen
dem Haushalts- und Finanzausschuss zu berichten. Eine Beteiligung des Rechtsausschusses
erfolgt Uber das Ressort.

3. Der Senat nimmt die nicht Gber den Eckwert gedeckten konsumtiven Budgetrisiken im Um-
fang von 1.122.499 € in 2026 und 1.390.839 € in 2027 (sowie nachrichtlich die Mehrbedarfe
der Planjahre 2028: 1.659.750 EUR und 2029: 1.899.250 EUR) zur Kenntnis und bittet die
Senatorin fur Justiz und Verfassung entsprechende Losungen im Haushaltsvollzug zu erarbei-
ten. Der Senat nimmt zur Kenntnis, dass diese Losung auch in einer zeitlichen Verschiebung
der anzustrebenden Resilienzsicherungen liegen kann.



	Vorlage für die Sitzung des Senats am 11.11.2025
	Aktualisierte Planung zum Projekt e-justice
	A. Problem
	B. Lösung
	I. IT-Strategie
	II. Umsetzungsstand
	1. Projektentwicklung in der Justiz Bremen
	2. Projektplanung in der zeitlichen Übersicht

	III. Konkretisierter Mittelbedarf
	1. Konsumtive Projektkosten
	2. Investive Projektkosten
	3. Personalbedarfe

	IV. Einspareffekte durch e-justice
	C. Alternativen
	D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / Kllimacheck
	1. Konsumtive und investive Kosten
	2. Personalkosten
	3. Genderprüfung
	4. Klimacheck

	E. Beteiligung / Abstimmung
	F. Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
	G. Beschluss

